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Prot. Nr. 20.  An/a 
Bozen/Bolzano 06.06.2006 
Sachbearbeiter/in – 
Funzionario/a 

Dr. Alessandra Scorrano 

Tel: 0471/ 416907 

Die Direktorinnen und Direktoren  
der deutschen und ladinischen Berufs- und 
Fachschulen  
im Lande 
 
An die Direktorinnen und Direktoren 
aller Schulstufen 
 
 
Und zur Kenntnis 
Abteilungsdirektor Dr. Walder Stefan 
Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung 
 
Im Hause 

 
Gemeinsames Rundschreiben des Abteilungsdirektors der deutschen und 
ladinischen Berufsbildung und des deutschen Schulamtsleiters  
 
Bildungspflicht – Positiver Abschluss der Unterstufe für die Zulassung in die 
Oberstufe, Schuljahr 2006/07 
 
Sehr geehrte Frau Direktor,  
sehr geehrter Herr Direktor, 
 
mit dem vorliegenden Rundschreiben werden Ihnen Hinweise in Bezug auf den positiven 
Abschluss der Unterstufe für die Zulassung in die Oberstufe gegeben. 
 
Die Bestimmungen zur Schulreform sehen einige Neuerungen in Bezug auf den Übertritt von der 
Unterstufe in die Oberstufe vor. Für die Einschreibung in eine Oberschule, Berufsschule bzw. den 
Abschluss eines Lehrvertrages ist der positive Abschluss der Mittelschule erforderlich (Art. 2, 
Buchstabe f) des Gesetzes 53/2003 und Art. 2, Absatz 3 des Legislativdekretes Nr. 76/2005 1). 
Dies wird mit dem Schuljahr 2006/07 eingefordert. 
 
Dass für den Abschluss eines Lehrvertrages auch der positive Abschluss der Mittelschule 
erforderlich ist eine wesentliche Neuerung. 
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Für Jugendliche, die die Mittelschule noch nicht abgeschlossen haben, ist bis zur Erlangung des 
Abschlusses die Mittelschule zuständig. Die Mittelschule kann mit einer Berufsschule oder 
Oberschule Orientierungs- und Ausbildungsmaßnahmen und integrierte Projekte durchführen (Art. 
4, Legislativdekret Nr. 76/2005 2 und Art. 7 des Legislativdekretes Nr. 77/2005 3), wobei die 
Koordination bei der Mittelschule bleibt. In Kürze wird eine Rahmenvereinbarung von den 
Abteilungen 16, 20 und 22 unterzeichnet, die die Rahmenbedingungen für die Vereinbarungen 
zwischen den einzelnen Schulen und Berufsschulen bzw. Fachschulen der Abteilung 22 festlegt. 
 
 
Diese neue Rechtssituation macht die Bedeutung eines positiven Abschlusses der Mittelschule zu 
einem dringenden Gebot. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Der Abteilungsdirektor      Der Schulamtsleiter 
Dr. Peter Duregger       Dr. Peter Höllrigl 
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